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(3) Eine auf Grund des dargestellten Sachverhalts offen
sichtlich unbegründete Klage kann durch Beschluß abgewie
sen werden.

§ 29
Änderung der Klage

Der Kläger kann die Klage ändern, wenn dies sachdienlich 
ist. Ist die Änderung nicht sachdienlich, ist sie durch Beschluß 
für unzulässig zu erklären.

§ 30
Rücknahme der Klage

(1) Der Kläger kann die Klage bis zum Eintritt der Rechts
kraft des Urteils zurücknehmen.

(2) Erfolgt die Rücknahme in einer Zivil- oder Familien
rechtssache vor Zustellung der Klage, verfügt der Vorsitzende 
die Einstellung des Verfahrens. War die Klage bereits zuge
stellt, ist die Rücknahmeerklärung dem Verklagten zuzustel
len. Sie ist auch dem Staatsanwalt zuzustellen, wenn dieser 
seine Mitwirkung erklärt hat oder wenn ihm ein selbständiges 
Klagerecht zusteht.

(3) Wird die Klage in einer Arbeitsrechtssache zurückgenom
men, ist die Rücknahmeerklärung und, soweit noch nicht er
folgt, auch die Klage dem Verklagten und dem Staatsanwalt 
zuzustellen.

(4) Der Verklagte kann innerhalb von 2 Wodien nach Zu
stellung der Rücknahmeerklärung die Fortsetzung des Ver
fahrens beantragen. Der Staatsanwalt kann in Arbeitsrechts
sachen und in den Sachen, in denen er seine Mitwirkung er
klärt oder ein selbständiges Klagerecht hat, ebenfalls die Fort
setzung beantragen. Wird innerhalb der Frist kein Fortset
zungsantrag gestellt, verfügt der Vorsitzende die Einstellung 
des Verfahrens. Das Recht des Staatsanwalts, Einspruch gegen 
die Entscheidung eines gesellschaftlichen Gerichts einzulegen, 
wird dadurch nicht berührt.

(5) Nach Erlaß des Urteils ist eine Rücknahme der Klage 
nur dann wirksam, wenn der Verklagte der Klagerücknahme 
zustimmt. Das Recht des Staatsanwalts, die Fortsetzung des 
Verfahrens zu beantragen, wird dadurch nicht eingeschränkt. 
Ein noch nicht rechtskräftiges Urteil wird durch die wirksame 
Rücknahme gegenstandslos.

§ 31
Gründe, die eine Verhandlung 

und Entscheidung zur Sache ausschließen

(1) Eine Verhandlung und Entscheidung zur Sache darf nicht 
erfolgen, wenn

1. ein nicht volljähriger oder ein handlungsunfähiger Bürger 
als Prozeßpartei nicht ordnungsgemäß vertreten ist oder 
wenn eine Prozeßpartei nicht rechtsfähig ist;

2. durch Rechtsvorschriften die Zuständigkeit eines anderen 
Organs begründet oder der Gerichtsweg ausgeschlossen 
ist;

3. das angerufene Gericht für die Entscheidung nicht zustän
dig ist;

4. im arbeitsrechtlichen Verfahren die Konfliktkommission 
noch nicht entschieden hat, sofern nicht unmittelbar das 
Kreisgericht angerufen werden kann;

5. über denselben Anspruch bereits ein Verfahren bei einem 
staatlichen Gericht der Deutschen Demokratischen Repu
blik eingeleitet ist, ein gesellschaftliches Gericht der Deut
schen Demokratischen Republik angerufen wurde oder 
eine rechtskräftige Entscheidung oder eine verbindliche 
gerichtliche Einigung vorliegt;

6. eine zur Geltendmachung des' Anspruchs notwendige 
staatliche Genehmigung oder Entscheidung eines anderen 
Organs fehlt;

7. der Kläger einer Auflage zur Sicherheitsleistung für die 
Kosten des Verfahrens nicht fristgemäß nachkommt.

(2) Liegen Gründe vor, die eine Verhandlung und Entschei
dung zur Sache ausschließen, und lassen sich diese Gründe 
nicht beseitigen, ist die Klage, wenn sie nicht zurückgenom
men wird, durch Beschluß als imzulässig abzuweisen.

Vorbereitende Maßnahmen

§ 32

(1) Der Vorsitzende veranlaßt die Zustellung der Klage an 
den Verklagten und fordert diesen zur Stellungnahme auf. Er 
bestimmt den Termin zur mündlichen Verhandlung und ord
net die Ladung der Prozeßparteien und ihrer Vertreter an. 
Soll ein Beauftragter eines Kollektivs der Werktätigen oder 
einer gesellschaftlichen Organisation mitwirken, ist auch die
ser zu laden und über den Sachverhalt und die für die Mit
wirkung maßgeblichen Gründe zu informieren.

(2) Erfordert es die Bedeutung der Sache, ist der Staats
anwalt zu informieren.

(3) In Arbeitsrechtssachen ist der zuständige Kreisvorstand 
des FDGB von jedem Verhandlungstermin zu benachrichtigen.

(4) In Arbeitsrechts- und in Ehescheidungssachen ist die 
persönliche Teilnahme der Prozeßparteien erforderlich. In an
deren Sachen ist die persönliche Teilnahme anzuordnen, wenn 
das zur Aufklärung des Sachverhalts, zur Erhöhung der er
zieherischen Einflußnahme oder aus anderen Gründen not
wendig ist. Auf die persönliche Teilnahme kann verzichtet 
werden, wenn infolge großen Zeitverlustes, erheblichen Ko
stenaufwandes oder anderer wichtiger Gründe das Erscheinen 
besonders erschwert und die Teilnahme entbehrlich ist.

§ 33
(1) Der Vorsitzende hat, soweit das für die Durchführung 

des Verfahrens erforderlich ist und entsprechende Angaben 
fehlen, zu veranlassen, daß die Arbeitsstelle der Prozeßpär- 
teien festgestellt und in den Akten vermerkt wird. Die Pro
zeßparteien sind verpflichtet, ihre Arbeitsstelle mitzuteilen.

(2) Der Vorsitzende kann ferner
1. die Prozeßparteien auffordem, innerhalb einer bestimm

ten Frist Gerichtsgebühren oder Auslagenvorschüsse ein
zuzahlen, den Sachverhalt zu ergänzen oder Beweismittel 
anzugeben, einzureichen oder im Termin vorzulegen;

2. staatliche Organe- ersuchen, dem Gericht bei der Fest
stellung des Wohnsitzes oder der Arbeitsstelle einer Pro
zeßpartei Hilfe und Unterstützung zu gewähren;

3. staatliche Organe und Einrichtungen oder Betriebe er
suchen, Auskünfte zu erteilen oder Urkunden varzulegen 
oder Vertreter zur Verhandlung zu entsenden;

4. Unterlagen oder eine Stellungnahme des in der Sache 
tätig gewesenen gesellschaftlichen Gerichts anfordem 
oder Mitglieder des gesellschaftlichen Gerichts zur Ver
handlung laden;

5. Zeugen und Sachverständige zur Verhandlung laden;
6. Zeugen auffordem, Aufzeichnungen oder Unterlagen ein

zureichen oder sich unter Versicherung der Richtigkeit 
schriftlich zu bestimmten Beweisfragen zu erklären, wenn 
das für die Feststellung des Sachverhalts ausreichend er
scheint;

7. staatliche Organe zur Stellungnahme auffordem, soweit 
das in Rechtsvorschriften vorgesehen ist.

(3) Eine Ortsbesichtigung sowie eine Begutachtung durch 
Sachverständige kann bereits vor der Verhandlung angeord
net und durchgeführt werden. Die Bestimmung des § 54 Abs. 4 
ist anzuwenden.

§ 34
Verbindung und Trennung

Der Vorsitzende kann anordnen, daß
1. mehrere Sachen zur Verhandlung und Entscheidung ver

bunden werden;


